
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans für den Verwaltungsraum 
Bad Rappenau - Kirchardt – Siegelsbach mit Nachgenehmigung von Teilen des 
FNP 2013/2014 
 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die vom Gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Rappenau - Kirchardt - Siegelsbach am 20.12.2017 in öffent-
licher Sitzung beschlossenen Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans mit Erlass 
vom 07.05.2018 aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Nachgenehmigung gemäß 
§ 6 Abs. 1 BauGB betrifft die Teilfläche „Buchäcker III“ auf den Gemarkungen Bonfeld und 
Fürfeld. Für den räumlichen Geltungsbereich des Flächennutzungsplans ist der Lageplan in 
der Fassung vom 20.12.2017 maßgebend.  
 
Der Flächennutzungsplan wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Der Flächennutzungsplan einschließlich der Begründung und der Landschaftsplan mit Erläu-
terungs- und Umweltbericht können beim Bauverwaltungsamt, Zimmer 207, Rathaus, Kirch-
platz 4, 74906 Bad Rappenau während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft ver-
langen (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). Zudem wird der Flächennutzungsplan mit Anlagen auf der 
Homepage unter Wirtschaft/Bauen und Wohnen/Bebauungspläne und Flächennutzungsplan 
veröffentlicht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Nach § 4 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
gelten Flächennutzungspläne, die unter Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung der Ge-
nehmigung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplanes verletzt worden sind, 
 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden sind. Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 
 
Bad Rappenau, den 12.04.2024 
 
gez. 
Frei, Oberbürgermeister 


